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1
Die Ausgangssituation

Seit den 1990er Jahren steigt die Mobilität
am Arbeitsmarkt (Struck 2006; Struck et al.
2007). Damit verbunden werden Berufs-
und Lebensläufe individueller und unsi-
cherer. Zugleich bleiben sie abhängig von
Institutionen wie Arbeitsmarkt, Bildungs-
und sozialen Sicherungssystemen (Beck/
Beck-Gernsheim 1993). Das heißt, es gibt
eine Abhängigkeit der Lebenslaufgestal-
tung von institutionellen Vorgaben. Letz-
tere stellen folglich eine indirekte und 
„weiche“ Beeinflussung dar (Allmendinger
1994; Kaufmann 1986). Mit steigender Mo-
bilität sind die Anforderungen an die Indi-
viduen gestiegen, die eigene Erwerbspla-
nung immer wieder neu zu justieren. Im
fortwährenden Prozess der Planungen zur
Erreichung ihrer Ziele und Wünsche sind
die Individuen jedoch mit dem Problem
konfrontiert, zum Teil widersprüchliche
institutionelle Anforderungen in Einklang
zu bringen.

Von besonderer Bedeutung sind in der
deutschen Gesellschaft u.a. die unzulängli-
che Abstimmung der Mobilitäts- und Fle-
xibilisierungspraxis am Arbeitsmarkt mit
den Normalarbeitsunterstellungen der so-
zialen Sicherungssysteme. Beschäftigungs-
risiken werden auf diese Weise tendenziell
individualisiert. Diese Situation wird im
ersten Teil des Beitrages dargestellt (Ab-
schnitt 1.1–1.3). Im zweiten Teil (Ab-
schnitt 2) werden dann arbeitsmarkt- und

vestitionen in den Bereichen Bildung, Be-
ruf und Familie etc. daran ausrichten.

Doch mehr und mehr kommt es zu
Auflösungen der impliziten und der tarif-
vertraglich oft auch explizit geregelten
Kontrakte „Sicherheit gegen Leistung“. Mit
der Ausweitung der Finanzmärkte und der
Öffnung von Märkten in Asien und Ost-
europa gewannen sowohl kurzfristige als
auch höhere Gewinnerwartungen der nun-
mehr global flexibleren Kapitalgeber an Be-
deutung. Auf externes Kapital angewiesene
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sozialpolitische Gestaltungsoptionen skiz-
ziert, die geeignet sind, Individuen ausrei-
chend gegen soziale Risiken abzusichern
und zugleich ihre individuellen Kompeten-
zen zur Bearbeitung von Flexibilitätsanfor-
derungen zu steigern, dabei aber auch dem
betrieblichen Bedarf an Anpassungsflexi-
bilität gerecht zu werden und den Arbeits-
markt zu entlasten. Abschnitt 3 zieht ein 
resümierendes Fazit.

1.1 FLEXIBILITÄTSANFORDERUNGEN
AM ARBEITSMARKT

In der deutschen Nachkriegsgeschichte war
die Erzielung von Leistungsbereitschaft
lange Zeit an Sicherheitsversprechen sei-
tens der Arbeitgeber gekoppelt. Stabilisiert
wurde dieses Austauscharrangement durch
Institutionen der Berufsfachlichkeit und
kollektiven Lohnfindung, die Investitionen
in berufliche Qualifikation, Einkommens-
stabilität und ein Existenz sicherndes
Lohnniveau förderten. Im internationalen
Vergleich waren Betriebswechsel selten, be-
schränkten sich zumeist auf berufliche Ein-
stiegsphasen und waren in der Regel mit 
einem beruflichen Aufstieg verbunden.
Diskontinuitäten auf Absatzmärkten wur-
den von Unternehmen vorrangig intern
über flexible Arbeitszeiten (Überstunden,
Teilzeit,Arbeitszeitkonten, Kurzarbeit) und
teilweise über Prämienlöhne ausgeglichen.
Zwar war die Situation der Beschäftigten
auch in dieser Zeit der Prosperität an
Marktanpassungsprozesse der Unterneh-
men gekoppelt, jedoch konnten sie Ar-
beitsplatzsicherheit erwarten und ihre In-
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Unternehmen müssen ihre Gewinnerwar-
tungen gegenüber Kapitalgebern glaubhaft
offenlegen. Systematischer als zuvor versu-
chen sie, u.a. durch Benchmarking und die
Einführung von Cost-Centern, Transpa-
renz zu steigern. Zudem begegnen sie dem
Konkurrenz- und Innovationsdruck viel-
fach durch externe Flexibilitätsmaßnah-
men wie z. B. Holdingbildung, Flexibili-
sierung der Unternehmensorganisation,
Verringerung der Fertigungstiefe, Outsour-
cing, Offshoring und numerische Beschäf-
tigungsanpassungen. Zugleich wird die in-
terne Flexibilität erhöht: Dies u.a. durch
Führung über Gewinnmargen und Zielver-
einbarungen oder Arbeitszeit- und Lohn-
flexibilität.

Im alltäglichen Gefecht der Unterneh-
men um Kapitalgeber und die Erfüllung
von Gewinnerwartungen haben sich die
Aushandlungsergebnisse zuungunsten der
Beschäftigten verschoben. Hinzu kommt
eine hohe Arbeitslosigkeit, die Beschäfti-
gungsrisiken bei Betriebsaustritten – sei es
durch Eigenkündigung oder von Seiten des
Betriebes – deutlich erhöht. Ausgestattet
mit derart neuen Optionen und häufig
selbst unter Druck, brechen viele Manager
die tradierten Kontrakte von Arbeitsplatz-
und Lohnsicherheit gegen Leistung. Stel-
lenabbau zur Steigerung einer häufig oh-
nehin hohen Kapitalrendite, Austausch ge-
ring Qualifizierter gegen höher Qualifizier-
te, der Einsatz zeitflexibler Vertragsformen
wie Zeitarbeit und geringfügige Beschäfti-
gung erhöhen die externe Flexibilität.
Höhere Qualifikationsanforderungen, Leis-
tungsverdichtung, Lohnsenkungen, die Ab-
senkung des Krankenstandes und Angriffe
auf bestehende rechtliche Schutzmechanis-
men wiederum steigern die interne Flexi-
bilität. Externe und interne Flexibilisierung
geben Marktrisiken auf zweifache Weise an
die Belegschaften weiter, und Marktan-
passungsprozesse von Unternehmen erfol-
gen deutlich stärker als zuvor unter den Be-
dingungen von Beschäftigungsunsicher-
heit.

Dies wird umso offenkundiger, als sich
Beschäftigungsaustausche nicht mehr auf
Berufseinsteiger und die gering qualifizier-
ten Ränder der Unternehmen beschrän-
ken, sondern auch mittlere und ältere Al-
tersgruppen und dabei auch qualifizierte
Beschäftigte einbeziehen. Unsere Untersu-
chungen zur Entwicklung von Beschäfti-
gungsstabilität (Struck et al. 2007; Köhler
et al. 2008) zeigen (bei Kontrolle sozio-
demografischer und konjunktureller Ein-

flussfaktoren) einen Rückgang der betrieb-
lichen Verweildauern seit Mitte der 1990er
Jahre. Immer schon bestehen hohe Aus-
trittsraten in den ersten Jahren nach Be-
triebseintritt. Jedoch werden zunehmend
auch Beschäftigungsverhältnisse mit mitt-
lerer und höherer Betriebszugehörigkeits-
dauer beendet.

Ausnahmen bestehen für zwei Grup-
pen. Zum einen sind Beschäftigte mit be-
triebsspezifischen Qualifikationen immer
noch relativ sicher beschäftigt. Allerdings
ist der Anteil der „unentbehrlichen“ be-
triebsspezifisch qualifizierten Beschäftig-
ten gering. Dies ist insofern bedeutsam, da
in der Arbeitsmarkttheorie, wie etwa in
Segmentations- oder Transaktionskosten-
ansätzen (Sengenberger 1987; Williamson
et al. 1975), betriebsspezifische Qualifika-
tionen als eine zentrale Entstehungsbedin-
gung interner und stabiler Arbeitsmärkte
gelten. In unserer Befragung von Personal-
verantwortlichen geben diese an, dass heu-
te (lediglich) 20 % ihrer Beschäftigten be-
triebsspezifische Qualifikationen besitzen,
die nur selten in anderen Unternehmen
benötigt würden. Diese Aussagen beziehen
sich vor allem auf die klassischen Bereiche
stabiler Beschäftigung Chemie (38 %) und
Maschinenbau (30 %) (Struck et al. 2007;
Struck 2006, S. 187ff.). Zum anderen wei-
sen von jenen Beschäftigten mit höheren
allgemeinen Qualifikationen Personen in
mittleren und höheren Steuerungs- und
Führungsfunktionen vergleichsweise ge-
ringe Anteile an Betriebsaustritten auf. Sie
haben qualitäts- und effizienzsichernde
und im flexibleren Unternehmen zugleich
stabilisierend wirkende soziale und kultu-
relle Funktionen zu erfüllen.

Mit der Ausweitung von Dienstleis-
tungstätigkeiten, der Verkürzung von In-
novationszyklen und dem damit verbun-
denen Bedeutungsgewinn allgemeiner und
übertragbarer Qualifikationen haben also
selbst berufsfachlich und höher Qualifi-
zierte eine wichtige Basis ihrer „Unersetz-
lichkeit“ verloren. Arbeit wird mobiler und
flexibler. Berufsbilder verändern sich und
Qualifikationsanforderungen steigen fort-
laufend. Individuen sind daher mit einer
höheren Notwendigkeit konfrontiert, in
Beruf und Bildung zu investieren. Diese In-
vestitionen werden zugleich aber auch un-
sicherer. Eine solche Entwicklung verlangt
nach Lösungen für die Gestaltung von Fle-
xibilität und Mobilität, Lösungen, die indi-
viduelle Flexibilität auf effiziente Weise för-
dern und zugleich Polarisierungen zwi-

schen Insidern und Outsidern vermeiden.
Die bisherige Arbeitsmarkt- und Sozial-
politik wird diesen neuen Anforderungen
noch nicht gerecht.

1.2 FUNKTIONSBEDINGUNGEN 
BESTEHENDER SOZIALER 
SICHERUNGSSYSTEME

Systeme sozialer Sicherheit sind in national
spezifischer Weise an Arbeitsmärkte und
damit an Einkommen durch Erwerbsarbeit
gekoppelt und weisen charakteristische,
von Interessengruppen auch unter wech-
selseitig akzeptierten gesamtgesellschaft-
lichen Effizienzkriterien ausgehandelte Fi-
nanzierungs-,Auszahlungs- und Legitima-
tionsmuster auf. Die zuvor aufgezeigten
ökonomischen und sozialen Veränderun-
gen stellen jedoch bestehende Verkopplun-
gen des Erwerbsarbeits- und des sozialen
Sicherungssystems infrage.

Die bisherige Kopplung ist in Deutsch-
land institutionell durch das Normal-
arbeitsverhältnis1 und die Lohnarbeits-
zentriertheit der sozialen Sicherungssys-
teme geprägt (Vobruba 1990; Struck 2006).
Beide Merkmale ergänzen sich und er-
zeugen Stabilität sowohl durch Finanz-
transfers in Form von Lohnsteuern und 
Sozialversicherungsabgaben als auch durch
die Aufrechterhaltung bzw. (Wieder-)Her-
stellung der Arbeitsfähigkeit und -bereit-
schaft (aktive Unterstützung von Aus- und
Weiterbildung, gesundheitliche Rehabili-
tation etc.) sowie die Sicherung von In-
vestitionsentscheidungen für Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber (Bildungs-, Arbeits-
und Berufsstandards etc.). Dabei ist der
Transfer von Sozialleistungen an drei 
lohnarbeitszentrierte Prinzipien geknüpft:
Anwartschaft durch Lohnarbeit(szeiten),
(Status-)Äquivalenz durch Anspruchsge-
währung entsprechend der vorherigen
Lohnhöhe und Arbeitsbereitschaft (Vob-
ruba 1990, S. 28f.).

Eine solche Kopplung zwischen Er-
werbsarbeit und sozialem Sicherungssys-
tem ist voraussetzungsvoll: Erstens muss
ausreichend Erwerbsarbeit für alle Erwerbs-
personen vorhanden sein, die sich nicht 
in gesellschaftlich akzeptierten Nicht-Er-

1 Mückenberger (1985) definiert Normalarbeitsver-
hältnisse als zeitlich stabile und mindestens Exis-
tenz sichernd entlohnte, abhängige Vollzeittätig-
keiten, deren Rahmenbedingungen arbeits- und
sozialrechtlich geregelt sind.
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werbsphasen befinden (z. B. Bildungs-,
Krankheits- oder Pflegephasen). Zweitens
müssen Erwerbseinkommen ein Existenz
sicherndes Mindesteinkommen überschrei-
ten, damit die Finanzierung von Ansprü-
chen auf Sozialversicherungsleistungen 
etwa im Rentenalter oder Krankheitsfall
über abhängige Erwerbsarbeit gewährleis-
tet ist. Und drittens sind jene, die eine Stel-
le suchen, aktiv bei der Überwindung von
Problemen zu fördern, die eine Aufnahme
einer längerfristig Existenz sichernden Ar-
beit verhindern.

1.3 DAS PROBLEM DER 
MANGELNDEN KOPPLUNG

Keine der drei Funktionsvoraussetzungen
ist derzeit erfüllt. Angesichts von jahres-
durchschnittlich 3,3 Mio. registrierten Ar-
beitslosen (7,8 %), darunter die Hälfte
Langzeitarbeitslose, sind selbst Ende der
konjunkturellen Aufschwungsphase 2008
ausreichende Beschäftigungschancen nicht
gegeben.

Im Niedriglohnbereich bleibt die Er-
langung individueller Anwartschaften auf
sozialen Schutz bei Arbeitslosigkeit, Krank-
heit und Rente prekär. Das stellt die Finan-
zierung der sozialen Sicherung insgesamt
infrage. Von allen abhängig Beschäftigten
waren 2007 gut 22 % zu Niedriglöhnen
(unterhalb von zwei Dritteln des Medians)
tätig. Gut zwei Drittel der Betroffenen ha-
ben eine abgeschlossene Berufsausbildung
(Kalina/Weinkopf 2009).

Auch bei den flexiblen Beschäftigungs-
formen, die vom Normalarbeitsverhältnis
abweichen und vielfach nicht Existenz si-
chernd sind, droht die Verbindung zwi-
schen Erwerbsarbeit und den normalar-
beitsfixierten und lohnarbeitszentrierten
sozialen Sicherungssystemen zu zerreißen.
Von den 39,7 Mio. Erwerbstätigen im Jahr
2007 waren 26,9 Mio. (67,7 %) sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt. 6,9 Mio.
Menschen (17,4 %) waren in geringfügig
entlohnter Beschäftigung tätig, darunter
etwa zwei Drittel Frauen. 20 % der Er-
werbstätigen, darunter wiederum weit
überwiegend Frauen, arbeiteten Teilzeit
(Sachverständigenrat 2007). Etwa 2,4 %
der Beschäftigten sind Zeitarbeitnehmer
(Bundesagentur für Arbeit 2008).

Die Ausbreitung flexibler Beschäfti-
gungsformen wäre grundsätzlich ebenso
wenig problematisch wie eine prinzipiell
durchaus wünschenswerte Zunahme fle-
xibler Erwerbsverläufe. Problematisch ist

jedoch, dass Arbeitslosigkeit, mangelnde
Arbeitsmarktchancen nach Beendigung ei-
nes Beschäftigungsverhältnisses und eine
steigende Anzahl zeitflexibler Beschäfti-
gungsverhältnisse die vom System sozialer
Sicherungen gegenwärtig noch vorausge-
setzte Stabilität und Kontinuität berufli-
cher Verläufe für einen steigenden Anteil
der Beschäftigten vermissen lassen.

Neben den fast gänzlich Chancenlosen,
die einen erheblichen Teil der Langzeitar-
beitslosen ausmachen, wechseln viele Be-
schäftigte zwischen kurzen Phasen von 
(befristeter) Erwerbsarbeit, Familien- und
Pflegephasen, Arbeitslosigkeit und arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen. Alda (2006)
zeigt, dass eine solche Situation – je nach
Indikator – in Westdeutschland auf etwa
10 % bis 15 % und in Ostdeutschland auf
etwa 27 % bis 35 % zutrifft. Frauen sind
von einer solchen prekären Situation häu-
figer betroffen als Männer, Ältere etwas
häufiger als Jüngere.

Im Westen fallen vor allem Geringqua-
lifizierte in diesen Personenkreis, im Osten
zum Teil Gering-, aber auch Fehlqualifi-
zierte. Darunter finden sich dann junge
Menschen – häufig mit Migrationshinter-
grund –, die mit hoher Wahrscheinlichkeit
keinen Zugang zu einer stabilen und aus-
kömmlichen Beschäftigung erhalten wer-
den. Als Risikogruppen können zudem 
(alleinerziehende) Frauen mit Kindern so-
wie Erwerbspersonen im mittleren und
höheren Alter gelten, die nach einer Phase
ohne Erwerbsarbeit keinen Weg in den
kleiner werdenden Raum geschützter Ar-
beitsmärkte zurückfinden.

Die Sozialstrukturanalyse konnte bis-
lang vergleichsweise leicht nachweisen,
welche Beschäftigtengruppen typischer-
weise besonderen Risiken ausgesetzt sind
und deswegen zielgruppenspezifische Pro-
gramme rechtfertigen. Von hoher Bedeu-
tung ist jedoch, dass sich allein schon 
in den bekannten Segmenten der Exis-
tenz gefährdenden Lebensverläufe sowie
bei Arbeitslosen unterschiedliche Brüche
und vielschichtige Gefährdungsprofile zei-
gen, zugleich aber auch vielschichtige
individuelle Bewältigungsprofile offenba-
ren. Diese Vielschichtigkeit wird von der
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik bislang
nur unzureichend berücksichtigt und ge-
nutzt.

2
Ansatzpunkte der Arbeits-
markt- und Sozialpolitik

Grundsätzlich erzeugt Flexibilität ihrerseits
Flexibilität und setzt zugleich aber Stabi-
lität voraus. So erzeugen flexibilisierte 
Anforderungen am Arbeitsmarkt Anpas-
sungszwänge aufseiten der Individuen.
Diese können wiederum nur durch ein 
flexibles Verarbeitungsvermögen auf der
Basis fundierter Handlungskompetenzen
und stabiler Lebensarrangements bewältigt
werden. Doch nicht alle Individuen sind in
jeder Lebenssituation dazu in der Lage, die
gestiegenen flexiblen Bewältigungsleistun-
gen ohne gesicherte soziale Unterstützung
zu erfüllen. Die Sozialpolitik ist daher da-
mit konfrontiert, Einkommensrisiken bei
kritischen Übergängen im Lebensverlauf
abzusichern. Die aktive Arbeitsmarktpoli-
tik muss sich in höherem Maße an den di-
vergierenden Fähigkeiten und Möglichkei-
ten der Individuen ausrichten.

2.1 GESTALTUNG KRITISCHER 
ÜBERGÄNGE IM LEBENSVERLAUF 

Wir haben festgestellt: Die bisherige Ver-
bindung zwischen dem immer flexibleren
Erwerbsarbeits- und den lohnarbeits- und
„normalarbeits“-fixierten sozialen Siche-
rungssystemen löst sich zunehmend. Und
so stellt sich die Frage, in welcher Weise ei-
ne sozialstaatliche Neuausrichtung die Be-
dürfnisse der Wirtschaft und Gesellschaft
nach Anpassungsflexibilität und Risikobe-
reitschaft mit dem Bedürfnis der Beschäf-
tigten nach sozialer Absicherung bei Inves-
titionen und Anpassungsversuchen verbin-
den kann. Erst in einer solchen Konstella-
tion kann der Sozialstaat seine Funktion als
Produktivkraft voll entfalten und zu einer
Entlastung der angespannten Situation am
Arbeitsmarkt und in den sozialen Siche-
rungssystemen beitragen.

Auf unsicherem moorigen Grund wird
niemand weite Sprünge wagen. Und so gilt
dann auch, dass soziale Sicherungssysteme,
sofern sie Basissicherheiten bieten, in der
Lage sind, innovatives Verhalten zu stär-
ken. Das erst erleichtert den Akteuren An-
passungen an institutionelle und organisa-
torische Neuarrangements, seien es Neu-
orientierungen im Bildungssystem, in der
Kinderbetreuung, der Alterssicherung, der
Aktivierung in der Sozial- und Arbeits-
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Arbeitssuche. Das ist ein wichtiger Punkt,
der bislang auch von Protagonisten einer
verbesserten „Übergangssicherung“ (etwa
Schmid 2008) zuwenig beachtet wird.

Eine entsprechende Zunahme der Ar-
beitsmarktmobilität  setzt voraus, dass das
Qualifizierungsniveau der bislang weitge-
hend chancenlosen Beschäftigtengruppen
durch aktive Arbeitsmarktpolitik fortlau-
fend an die sich wandelnden Tätigkeitsan-
forderungen angepasst wird.

2.2 BERÜCKSICHTIGUNG INDI-
VIDUELLER LEBENSSITUATIONEN 

Die zuvor betrachtete, Innovation und
Qualifikation fördernde Rahmensicherung
von Übergängen richtet sich auf notwendi-
ge Anpassungen der finanziellen und in-
frastrukturellen Grundausstattung für In-
dividuen, um den flexibleren Anforderun-
gen einer Arbeitsgesellschaft gerecht zu
werden. Damit Individuen diese Übergän-
ge erfolgreich und flexibel gestalten kön-
nen, sind zugleich jedoch soziale und kul-
turelle Kompetenzen, Reflexionsvermögen
und Lernkompetenz bei Wahrung der zu-
vor erworbenen berufsrelevanten allgemei-
nen und z. T. spezifischen Fähigkeiten und
Fertigkeiten erforderlich. Bei derartigen
Kompetenzen handelt es sich um individu-
elle und kollektive Güter: Individuen stei-
gern ihre selbstbestimmte, wenngleich an
Erwerbsarbeit ausgerichtete Anpassungs-
flexibilität, womit zugleich eine wirksame
Verbesserung der Strukturen am Arbeits-
markt einhergeht.

Allerdings können viele Erwerbsperso-
nen diese notwendigen Kompetenzen auf-
grund mangelnder Gelegenheitsstruktu-
ren, kritischer Lebensereignisse oder gerin-
ger Vorkenntnisse nicht aufbringen. Hinzu
kommt, dass diese Kompetenzen auch im
Rahmen einer Beschäftigung  – und gerade
auch in numerisch flexiblen Beschäfti-
gungsformen wie Leiharbeit oder Befris-
tungen ohne betriebliche Anschlusspers-
pektive – vielfach nicht entwickelt und 
signalisiert werden können. Aus unseren
Befragungen (Köhler et al. 2008, S. 31ff.)
wissen wir, dass die überwiegende Zahl der
Betriebe, die häufig auf externe Märkte 
für kurzfristige Beschäftigungsbeziehun-
gen zurückgreift, selbst wenig zur Funk-
tionsfähigkeit der externen Arbeitsmärkte
beiträgt. Die kurzfristig ausgeübten Tätig-
keiten bieten informell wenige und formell
keine Qualifizierungsmöglichkeiten. Zu-
dem werden Vernetzungen für berufliche

dem Arbeitslosengeld und der sozialen
Grundsicherung – vermutlich Kindererzie-
hungszeiten und Phasen der Pflege von An-
gehörigen, (Weiter-)Bildungsphasen sowie
Existenzgründungsphasen treffen. Der Zu-
griff auf Sozialleistungen bestünde nicht
nur in einer zeitlich befristeten Übergangs-
finanzierung gesellschaftlich anerkannter
Reproduktions- und Innovationsphasen
(etwa nach einer Mindestbeschäftigungs-
zeit in einer Rahmenfrist), sondern würde
auch die Anrechnungszeiten und Transfer-
leistungen in der Alterssicherung (neben
den bestehenden Erziehungszeiten etwa
auch Ausgleiche bei Teilzeitbeschäftigung)
und in stärkerem Maße als bislang (Wei-
ter-)Bildungsphasen berücksichtigen. Bei
Qualifizierungs- und Arbeitsförderungs-
maßnahmen ist eine Verbesserung der 
Prognosesysteme und der Beratungskapa-
zitäten der Arbeitsagenturen sowie zum
Teil von der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) und Bildungsinstitutionen etc.
vorausgesetzt. Aufgrund der vielfach pre-
kären Abfolge und Gleichzeitigkeit von
Selbstständigkeit und abhängiger Erwerbs-
arbeit wären zudem auch Selbstständige in
das Sozialversicherungssystem einzubezie-
hen. Und nicht zuletzt würde eine Stärkung
lohnunabhängiger (d.h. stärker steuer-
finanzierter) Sozialsysteme die Abgabenbe-
lastung der Arbeitsverhältnisse verringern,
Beschäftigungsspielräume erweitern und
die Binnennachfrage nach Konsumgütern
aufseiten der Beschäftigten erhöhen.

Die wichtigsten Vorteile einer solchen
Strategie liegen erstens darin, dass sie das
innovative Verhaltensrisiko von Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern gleichermaßen
stärkt. Die Neugestaltung zielt darauf, die
Flexibilität der Arbeitszeiten im Lebens-
lauf, die zwischenbetriebliche Mobilität
und die Weiterbildungsbereitschaft zu stei-
gern. Sie bietet Beschäftigten Schutz vor
Abstiegen bei Entlassungen, sie verbessert
qualifikatorische und motivationale Aus-
gleichsprozesse auf Arbeitsmärkten vor al-
lem durch eine effizientere Suche nach ei-
nem passgerechten Arbeitgeber. Darüber
hinaus verbessert sie die Chancen, Arbeit
und Familie miteinander zu vereinbaren.

Zweitens ermöglicht die soziale Absi-
cherung von Flexibilitätsansprüchen auch
Menschen in höheren Einkommens- und
Qualifikationsgruppen, ihre Erwerbsar-
beitszeiten temporär zu vermindern oder
für eine gewisse Zeit aus der Erwerbsarbeit
auszusteigen. Die hierdurch entstehenden
Phasen der Nichtarbeit bieten Raum für die

marktpolitik oder im Erwerbsleben selbst.
Versicherungen fördern also nicht nur Ver-
suchungen zur „Mitnahme“ von Leistun-
gen (obgleich diese zu berücksichtigen
sind), sondern können ebenso die Bereit-
schaft zu Investitionen und riskanten Ent-
scheidungen fördern, die sonst ausbleiben
würden.

Heute bietet des deutsche Sozialsystem
jedoch weder ausreichend Schutz gegen ris-
kante und normale Brüche im Erwerbsver-
lauf noch offeriert es hinreichende Anreize
für den Einzelnen, sich den veränderten
Herausforderungen offensiv zu stellen. Da-
bei mangelt es vor allem an einer Absiche-
rung gegen Risiken, die es den Menschen
erlaubt, kritische Übergänge auch selbst zu
wagen. Weitgehend unberücksichtig blei-
ben dabei zeitweilige Übergänge zwischen
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung sowie
zwischen abhängiger Beschäftigung und
Selbststständigkeit wie auch umgekehrt
Übergänge in einen zweiten oder dritten
Bildungsweg, Kombinationen von Arbeit
und Bildung, flexible Übergänge zwischen
Erwerbstätigkeit und Pflegezeiten von An-
gehörigen oder graduelle (anstelle abrup-
ter) Übergänge in die Rentenphase. Hier
zeigen sich wichtige Ansatzpunkte für die
Weiterentwicklung von Maßnahmen, die
sich dann zugleich auch bruchlos in natio-
nale und EU-weite Vorschläge zu Flexi-
curity-Ansätzen einbinden lassen (Struck
2009).

Einen wichtigen Ansatzpunkt bietet
hier die Weiterentwicklung der Arbeits-
losenversicherung zu einer Beschäftigungs-
versicherung (Schmid 2008; Schuster 2005).
Eine Beschäftigungsversicherung sichert
das Einkommensrisiko nicht nur bei Ar-
beitslosigkeit, sondern auch bei kritischen
Übergängen im Lebenslauf ab. Eine solche
Weiterentwicklung des sozialen Siche-
rungssystems ließe sich sowohl finanzie-
ren als auch gesellschaftlich legitimieren:
Sie würde bestehende staatliche Transfer-
leistungen wie Bafög, Arbeitslosengeld,
Weiterbildungs- und Umschulungspro-
gramme, Familienförderung, Existenz-
gründerhilfen oder die soziale Grundsiche-
rung etc. integrieren, womit sie (anders 
als Überlegungen zum bedingungslosen
Grundeinkommen, siehe dazu Straubhaar
2008) realistisch und ohne Systemwechsel
umsetzbar ist.

Dabei ist der Zugriff auf Sozialleistun-
gen durch klare und gesellschaftlich akzep-
tierte Regeln zu gestalten.Auf eine hohe ge-
sellschaftliche Akzeptanz dürften – neben
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Anschlussperspektiven vonseiten des Be-
triebes nicht unterstützt. Die Arbeitstätig-
keiten und -ergebnisse selbst weisen nur
sehr allgemeine Merkmale auf, die einem
potenziellen neuen Arbeitgeber keine Ein-
blicke in die Fertigkeiten und Fähigkeiten
des Arbeitsuchenden erlauben. Aus diesem
Grund sind Kompetenzen zur Steigerung
der Beschäftigungsfähigkeit auch im Rah-
men der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
zu fördern. Die Frage ist auch hier: wie?

Bereits seit Beginn der 1990er Jahre 
lässt sich die Arbeitsmarkt- und Sozialpo-
litik durch das Primat der „Aktivierung“
zur Entwicklung individueller Handlungs-
kompetenzen kennzeichnen. Ziel ist die
Steigerung der Anpassungsflexibilität aller
erwerbslosen, jedoch erwerbsfähigen Er-
werbspersonen. Aktuell und explizit ist da-
mit zunächst die Kategorie des „Forderns“
verbunden. Eine Universalisierung der 
Arbeitsmarktteilhabe als sozialpolitische
Norm (Vobruba 1989) bedeutet, dass der
Sozialstaat zur Erzielung arbeitsmarktkon-
formen Verhaltens der Erwerbstätigen auf
geeignete Lohnanreize setzt bzw. dies über
Mindestlohnregelungen beeinflusst oder
den Nutzen der Nichtarbeit durch nied-
rige Transferleistungen mindert (Lohnab-
standsgebot) sowie über Sanktionen und
gegebenenfalls pädagogisierende Elemente
versucht, die Arbeitsaufnahme zu steuern
(Dahme/Wohlfahrt 2003). Dabei werden in
Deutschland Transferleistungen und För-
dermaßnahmen der staatlichen Arbeits-
markt- und Sozialpolitik unmittelbarer 
als zuvor an überprüfte Aktivitäten der
Transferempfänger gebunden. Über Ände-
rung ihres Verhaltens sollen erwerbsfähige
Transferbezieher ihre Integration in das 
Erwerbsleben erreichen. Maßnahmen sind
Kürzungen sozialer Leistungstransfers in
Verbindung mit einer Ausweitung der Ar-
beitsverpflichtung von erwerbsfähigen Leis-
tungsbeziehern, eine Minderung des Be-
rufs- und Statusschutzes sowie eine stren-
ge Beaufsichtigung, Disziplin und Anpas-
sung zur Arbeit.

Wenn es richtig ist, dass viele Erwerbs-
personen die hierfür notwendigen Kompe-
tenzen nicht aufbringen können, dann er-
fordert eine (Workfare-)Politik der Akti-
vierung und Befähigung bzw. die damit
verbundene Universalisierung der Arbeits-
marktteilhabe, dass der aktivierende Staat
ebenfalls seine Förderungsrolle ernst nimmt.
Dies ist voraussetzungsvoll. Bezogen auf
die Arbeitsmarktpolitik erfordert die Stei-
gerung der Anpassungsflexibilität zur Ar-

beitsmarktteilhabe für alle Bürger vor al-
lem Maßnahmen der Kompetenzsteige-
rung und der Aus- und Weiterbildung wie
auch der Beratung, Vermittlung sowie wei-
tere, aufeinander abgestimmte infrastruk-
turelle Angebote für die jeweilige Zielgrup-
pe wie Kinderbetreuung, Gesundheits-
und psychosoziale Dienste oder Schuldner-
beratung etc.

Betrachten wir nun wiederum die ak-
tuelle Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik,
dann lässt sich feststellen, dass das Fördern
eng auf die Eingliederung in Arbeit ausge-
richtet ist („Matchingstrategie“). Wie bis-
herige Studien zeigen, verführt aber gerade
die Matchingstrategie und damit die Kon-
zentration auf schnelle Eingliederungser-
folge und standardisierte Routinen (kon-
trolliert durch Monitoring der Behörden)
in der Beratung und Vermittlung dazu, die
biografisch erworbenen Fertigkeiten und
Fähigkeiten sowie soziale und psychische
Problemlagen der Arbeitsuchenden zu ig-
norieren. So werden auch Abbrüche von
Maßnahmen oder schnelles Ausscheiden
aus einer neuen Beschäftigung oder eine
Nichtberücksichtigung eines offeriertes
Maßnahmen- oder Stellenangebotes dann
nicht selten als defizitäre Verhaltensweisen
und Persönlichkeitsstrukturen sanktioniert
(Beathge-Kinsky et al. 2006; Marston et al.
2005). Der Schritt zur Unterstellung, diese
wiederum seien die wesentlichen Ursachen
für soziale Ausgrenzungen, ist dann nicht
mehr weit (Mead 1997).

Hinzu kommt, dass knappe Mittel für
Maßnahmen und ein geringes Arbeits-
platzangebot den Beratern zusätzlich wenig
Anreize bieten, um Informationen über in-
dividuelle Bedürfnisse zu erheben (Brod-
kin 1997) und sich um Kenntnisse über be-
rufsrelevante Handlungskompetenzen zu
bemühen, die in der schulischen und be-
ruflichen Bildung, in vorherigen Tätigkei-
ten, in der Familie oder in ehrenamtlichen
Aktivitäten erworben wurden und nicht in
standardisierter zertifizierter Form vorlie-
gen.

Wenn Lebens- und Berufsverläufe dis-
kontinuierlich sind, Individuen vielschich-
tige soziale und psychische Problemlagen
sowie differenzierte Qualifikations- und
Kompetenzprofile aufweisen und der Ar-
beitsmarkt zugleich durch immer flexible-
re und unvorhersehbare Tätigkeitsanforde-
rungen charakterisiert ist, dann müssen
auch in der Arbeitsmarkt- und Sozialbera-
tung individuell zugeschnittene Vereinba-
rungen getroffen werden.

Hier richtet sich das Fördern dann um-
fassend auf das Arbeitsmarktverhalten, wo-
bei berufsrelevante Handlungskompeten-
zen und soziale Kontexte des Betroffenen
einbezogen werden („Fürsorgestrategie“).
Wichtig ist dabei die Stärkung der intrinsi-
schen Motivation zur Kooperation und Ei-
genleistung. Bekanntlich wird diese eher
durch Partizipation als durch Fremdkon-
trolle (Kruglanski 1975), eher durch ge-
meinsame Zielvereinbarung als durch Ziel-
setzung gefördert (Frey/Osterloh 1997). In
der Beratung und Vermittlung ist dann ei-
ne angemessene Professionalität, die sich
nach Oevermann (1996, 2002) in einer ein-
zelfallbezogenen Bearbeitung – im Gegen-
satz zu einer standardisierten Massenbear-
beitung –  ausdrückt, nur möglich durch
Expertise, freie Wahl der Mittel und Auto-
nomie im Umgang mit den Klienten.

Eine „fürsorgliche“ und zukunftsfähige
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, die ins-
besondere dem sogenannten „Beratungs-
und Betreuungsklientel“ chancenreiche Ar-
beitsmarktzugänge vermitteln kann, muss
dann nicht nur ausreichende Qualifizie-
rung fördernde Maßnahmen bereitstellen
– gerahmt durch die in Abschnitt 2.1 dar-
gestellten Maßnahmen einer Beschäfti-
gungsversicherung. Systematisch zu ent-
decken, zu berücksichtigen und zu fördern
sind zugleich auch:

– die individuellen berufbezogenen Stär-
ken und Kompetenzen, wobei auch jene
Kompetenzen einzubeziehen sind, die in-
formell on-the-job oder in der Schule, Fa-
milie, Freizeit etc. erworben wurden;
– das Reflexionsvermögen, eigene Poten-
ziale und Verhaltensweisen zu erkennen
und sie realistisch mit neuen Zielen abzu-
stimmen;
– die Lernkompetenz zur Selbstorganisa-
tion der beruflichen (Weiter-)Qualifizie-
rung auf Basis der bislang erworbenen be-
ruflichen Handlungskompetenzen;
– die Sicherstellung der Signalisierbarkeit
der bislang (insbesondere auch informell)
erworbenen Kompetenzen, u.a. durch eine
geeignete Dokumentation von Leistungen
und Werken;
– die selbstorganisierte Fähigkeit, sich für
berufliche Neuanschlüsse zu vernetzen, zu
informieren, Kontakte zu knüpfen etc.;
– die Entwicklung der Sensibilität und
Kompetenz, sich in neue  – z. T. fremd-
kulturelle bzw. milieuferne –  Arbeitszu-
sammenhänge und betriebliche Sozial-
strukturen einzufinden.
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Auf diese Weise können diskontinuierliche
Karriereverläufe und wechselnde Qualifi-
kationsanforderungen unterstützt werden.
Arbeitgeber achten sehr genau auf die Pass-
fähigkeiten der „harten Fakten“ zur beruf-
lichen Qualifikation. Sie achten aber eben-
so auf die sogenannten „weichen Faktoren“
wie Zuverlässigkeit, Kooperationsfähigkeit,
Analyse- und Reflexionsvermögen, Lern-
und Leistungsbereitschaft etc. Die Arbeits-
vermittlung und Beratung sollte dies eben-
falls sehr bewusst tun, um Arbeitslosen und
prekär Beschäftigten Übergänge in eine fle-
xiblere Arbeitswelt neu zu ermöglichen.

3
Fazit

Arbeitsmärkte sind durch eine Zunahme
an Flexibilität und Mobilität gekennzeich-
net. Inwieweit sich hieraus Chancen oder
Risiken ergeben, ist nicht zuletzt von der
Ausgestaltung der Sozial- und Arbeits-
marktpolitik abhängig.Von besonderer Be-
deutung ist die Gestaltung von Übergängen

zwischen Phasen der Erwerbs- und Nicht-
erwerbsarbeit.

Ein zentraler Ansatzpunkt besteht da-
rin, Zugangsbarrieren zum ersten Arbeits-
markt abzubauen und Phasen der Nicht-
erwerbstätigkeit in stärkerem Maße als bis-
her sozial zu sichern. Dazu gehören eine
vergleichsweise großzügige Einkommens-
sicherung bei Übergangsarbeitslosigkeit,
ein hoher Arbeitskräfteumschlag, sowohl
getragen durch eine starke Wirtschafts-
dynamik als auch durch sozial gesicherte
Ausstiegsphasen im Rahmen rechtlich gesi-
cherter Gelegenheitsstrukturen, sowie das
Recht auf Arbeitszeitreduzierung, auf Er-
ziehungs- und Pflegezeiten oder auf Wei-
terbildung und nachholende Bildungsab-
schlüsse im Erwachsenenalter. So würde es
einer an Sicherung von Übergängen orien-
tierten Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik an-
gemessener gelingen, die gesellschaftlichen
Reproduktionsnotwendigkeiten sicherzu-
stellen.

Dabei erhalten auch Arbeitsuchende
neue Chancen am ersten Arbeitsmarkt.
Voraussetzung dafür ist dann allerdings,
dass sich die Arbeitsvermittlung und -be-

ratung deutlicher ihrer Verantwortung
stellt, Übergänge zwischen verschiedenen
Erwerbs- und Lebenspassagen zu ermög-
lichen. Und deutlicher orientieren sollte 
sie sich auch an den biografisch sehr spezi-
fisch entwickelten Fähigkeiten und Erfah-
rungen, die Arbeitsuchende in ihrer Ar-
beitsbiografie und Lebenswelt erworben
haben.

Aktuell Beschäftigte würden so vor
Lohndumping und übergebührlichen Fle-
xibilitäts- und Leistungsanforderungen ge-
schützt. Polarisierungen zwischen (noch)
geschützt Beschäftigten, prekär Beschäf-
tigten und Arbeitslosen würden gemin-
dert.

Auf kurzfristige Sicht mag sich eine sol-
che Ausrichtung einer stark an unmittelba-
rer Kostenminimierung orientierten Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik entziehen.
Mittelfristig erfolgreicher ist jedoch eine
Strategie, die sich an gesellschaftlichen 
Reproduktionsnotwendigkeiten orientiert
und zukunftsfähige Investitionen und neue
Freiheiten in Arbeit, Bildung, Familie und
Freizeit ermöglicht.
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